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EINFUHRUNG

Sicherheit im 6ffentlichen Raum ist ein wichtiger
Bestandteil von Lebensqualitat und somit ein
hohes gesellschaftliches Gut. Grundsétzlich um-
fasst der 6ffentliche Raum viele unterschiedliche
Facetten; in diesem Kontext steht er fiir stad-
tische Lebensrdume wie Stral3en, Platze oder
Grinanlagen und bezieht die Interaktion zwischen
Menschen mit ein. Unterschiedliche Akteure
tragen Verantwortung fir die Planung,
Gestaltung, Pflege, Funktion, Belebung und
Sicherheit 6ffentlicher Raume.

Die Ausgestaltung des 6ffentlichen Raums kann
erheblichen Einfluss auf das Sicherheitsemp-
finden und die tatsachliche Kriminalitatslage vor
Ort haben. Fihlt sich ein Mensch sicher, hat dies
immer einen positiven Einfluss auf dessen Lebens-
qualitat. Umgekehrt kann die Furcht vor Kriminali-
tat weitreichende negative Folgen haben und dazu
flhren, dass die Lebensqualitat und Lebenszufrie-
denheit der Menschen, ihr gesellschaftliches
Engagement sowie ihre soziale Teilhabe im Wohn-,
Arbeits- und Freizeitumfeld stark beeintrachtigt
werden. Die Starkung der subjektiven Sicherheit
der Bevolkerung sowie die Verhinderung von Straf-
taten und Ordnungswidrigkeiten im 6ffentlichen
Raum ist daher ein wesentliches Ziel der Sicher-
heitsbehdrden.

Insbesondere Straftaten mit terroristischem
Hintergrund, wie es beispielsweise sogenannte
Uberfahrtaten mit mehrspurigen Fahrzeugen
sein kdnnen, zeigen deutlich die groRBe Verletz-
lichkeit eines 6ffentlichen Raums. Ist dieser
Raum in seinen Grundziigen jedoch widerstandsfa-
hig ausgestaltet, kommt er als Tatort weniger in
Betracht. Die Gestaltung eines Raums kann also
Tatgelegenheiten verhindern bzw. abschwachen
und die sich dort aufhaltenden Menschen
schiitzen.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass solche
Taten begangen werden, gering ist, gehoren

sie zu den Taten, die das Sicherheitsempfinden
der Biirgerinnen und Biirger stark negativ beein-
flussen. Die 6ffentliche Diskussion ist nach einem
Anschlag in der Regel emotional hochst aufge-
laden. Griinde hierfiir sind die Unkalkulierbarkeit
dieser Straftaten sowie das hohe Ausmal an
Schutzlosigkeit der betroffenen Personen. Nach
den Uberfahrtaten, die in den vergangenen Jahren
im 6ffentlichen Raum veriibt wurden, riickt daher
die Forderung nach einem geeigneten Schutz fir
offentliche Rdume immer mehr in den Blick der
Offentlichkeit. Anfragen aus den Kommunen an die
ortlichen Polizeidienststellen zur Unterstiitzung
bei Zufahrtsschutzkonzepten und -maf3nahmen
nehmen zu.

Dabei wird deutlich, dass seitens der Stadte und
Gemeinden oftmals Unsicherheiten bestehen,
wenn es um die Identifikation von gefahrdeten
offentlichen Orten sowie um die Auswahl von
SchutzmalRnahmen geht. Letztlich sind die Kom-
munen bei der Ausarbeitung geeigneter Zufahrts-
schutzkonzepte fir beispielsweise Weihnachts-
markte, SportgroRveranstaltungen oder Stral3en-
feste auf sich gestellt. Auch fir 6ffentliche
Raume, die instandgesetzt oder stadtebaulich
umgebaut werden, stellt sich fiir die kommunalen
Verantwortlichen die Frage, welche langfristigen,
stadtbildvertraglichen und integrierbaren
SchutzmaBnahmen zu préferieren sind und wie
diese dauerhaft in ein umfassendes Sicherheits-
konzept eingepflegt werden kénnen.

Die Auswertung westlicher Uberfahrtaten hat
gezeigt: Nur mit einem Personaleinsatz der Polizei
lassen sich Uberfahrtaten nicht verhindern.
Kommunalverantwortliche sind gefragt, gemein-
sam mit der Polizei 6ffentliche Rdume und
Veranstaltungen vor solchen Taten zu schiitzen.



Einfihrung

Ziele der Handreichung

Diese Handreichung soll Verantwortlichen von
Stadten und Gemeinden als Leitfaden dienen,
eigenverantwortlich Strategien gegen soge-
nannte Uberfahrtaten mittels mehrspuriger
Fahrzeuge zu entwickeln, um die Absicherung von
als schutzbedirftig identifizierter 6ffentlicher
Raume lokal und anlassbezogen zu definieren und
anschlieBend effektiv umzusetzen. Die Polizei
unterstiitzt diesen Planungs- und Umsetzungs-
prozess mit ihrem Fachwissen.

Die Handreichung beinhaltet eine kurze Beschrei-
bung der Rollen- und Zustandigkeitszuweisung
verantwortlicher Akteure, sechs konkrete Hand-
lungsschritte fir die Erarbeitung eines Zufahrts-
schutzkonzepts sowie ein Gefahrdungsbewer-
tungsraster fir eine systematisierte Gefahr-
dungsanalyse. Aktuell giiltige Richtlinien bzw.
Normen zum Thema ,Uberfahrtaten® wurden als
Grundlagen einbezogen und sind im Anhang
aufgeflhrt. Empfohlen wird, die Gesamtstrategie
sowie die Auswahl der Produkte gemeinsam und
mit allen Prozessbeteiligten zu bestimmen.

g Hinweis

Die ,DIN SPEC 91414-2 Fahrzeugsicherheits-
barrieren fiir Sicherheitsanforderungen - Teil 2:
Anforderungen an die Planung fiir den Zufahrts-
schutz zur Verwendung von gepriften
Fahrzeugsicherheitsbarrieren” wurde auf der
Grundlage dieser Handreichung durch ein
interdisziplinares Gremium bei DIN erarbeitet.
Sie enthélt ebenfalls weiterfiihrende Informationen
und kniipft an zahlreiche Passagen dieser
Handreichung an. Diese Verknlpfungen werden
als FuBnoten dargestellt und beginnen mit:

vgl. DIN SPEC 91414-2.

Wahrend die DIN SPEC 91414-2 eher die
Zusammenarbeit der Akteure sowie die
Planungsschritte und kriminologischen Aspekte

fir ein Zufahrtsschutzkonzept beschreibt, stehenin
der DIN ISO 22343-2 ,Sicherheit und Resilienz -
Fahrzeugsicherheitsbarrieren - Teil 2: Anwendung
(IS0 22343-2:2023) die technischen Umsetzungen
im Vordergrund.
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Einflhrung

Varianten von SchutzmaRnahmen
Je nach Bedarf sind drei unterschiedliche
Varianten von SchutzmaRnahmen maglich:

1. Mobile Sperren als temporére Absicherungen
flr zeitlich begrenzte Veranstaltungen,
z.B. Sportevents, Feste oder Umzlige
des Brauchtums.

2. Fest eingebaute Sperren als dauerhafte
Absicherungsmalnahmen von FuBgangerzonen
oder fir regelméaRig wiederkehrende Events
an ausgewahlten Standorten, z. B. Weihnachts-
markte oder Kulturveranstaltungen.

3. Stadtebauliche Schutzlésungen als
dauerhafte Absicherungsmalnahmen fir
6ffentliche Rdume, z. B. gepriifte Stadtméblie-
rung, topografische Barrieren fiir den Umbau
oder die Umgestaltung eines stadtischen
Platzes.

‘ ’ Hinweis

Weitere umfangreiche Informationen der Polizei
zum Thema ,Stadtebauliche Kriminalpravention®
erhalten Sie darliber hinaus unter:
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
staedtebau/



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/staedtebau/
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/staedtebau/




1. DIE PROZESSBETEILIGTEN UND IHRE AUFGABEN

Um ein funktionierendes Zufahrtsschutzkonzept
erstellen zu kdnnen, missen einzelne Personen
und deren Aufgaben! sowie Verantwortungen klar
bestimmt sein. Hierzu werden im Folgenden die
wichtigsten Akteure kurz vorgestellt und deren
Funktionen und Befugnisse erlautert. Der mit-
wirkende Personenkreis ist nicht geschlossen
und kann bei Bedarf reduziert bzw. auch mit
Fachleuten aus anderen geeigneten Bereichen
erweitert werden.

AuBerdem gilt es nach Fertigstellung alle Informa-
tionen, die einen Einfluss auf das Zufahrtsschutz-
konzept haben kénnen, kontinuierlich zu prifen
und zu bewerten. Hierzu zéhlen z. B. neue Gefah-
rensituationen, nicht vorhersehbare Vorkommnis-
se oder bauliche Veranderungen.

1.1. Rollenverteilung

Die Rollen der einzelnen Akteure innerhalb des
Prozesses lassen sich wie folgt beschreiben:

Kommunen

Mit der kommunalen Aufgabe, 6rtliche Gegeben-
heiten zu schaffen oder zu veréandern, besteht die
Maglichkeit, auf Tatgelegenheiten so einzuwirken,
dass sie fiir die Ausiibung von Straftaten nicht
mehr genutzt werden kdnnen. Die Kommunen
haben im Rahmen ihrer Planungshoheit die Mog-
lichkeit, steuernd die Sicherheit im 6ffentlichen
Raum durch bauplanerische (materielle) Veran-
derungen zu erh6hen. Zufahrtsschutz ist ein
solcher Prozess.

Risikoverantwortlicher

Der Risikoverantwortliche ist der Gesamtverant-
wortliche flr den Prozess. In der Regel dirften dies
die Kommune oder die Veranstaltenden sein. Flr
ein zielfuhrendes Verfahren ist hierbei erforderlich,
dass er Uber die notwendigen Ressourcen
entscheiden kann.

Der Risikoverantwortliche ist verantwortlich, ein
Risiko unter Einbeziehung der notwendigen Behor-
den zu definieren und stellt sicher, dass die Akzep-
tanz flr ein mogliches Restrisiko besteht. Zudem
muss er die Einweisung der Prozessbeteiligten
sicherstellen. Er beauftragt den Risikomanager mit
der Durchfiihrung der Tatigkeiten.

Eine Ubergabe der Verantwortung an andere am
Prozess beteiligte Personen ist nicht vorgesehen.
Dies kann z.B. durch Unterschriftsregelung oder
Stadtverordnetenbeschluss entschieden werden.

1 Orientiert an der DINISO 31000. In der DIN EN 31010 werden verschiedene Verfahren zur Risikobeurteilung dargestellt, z. B. Workshops.
Die DIN ISO 31000:2018-10 Risikomanagement - Leitlinien (ISO 31000:2018) ist kostenpflichtig und kann Uber den Beuth-Verlag bezo-
genwerden (https://www.beuth.de/de/norm/din-iso-31000/294266968).


https://www.beuth.de/de/norm/din-iso-31000/294266968

Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

Risikomanager

Der vom Risikoverantwortlichen beauftragte
Risikomanager, der (ber entsprechende
Qualifizierungen verflgt, bereitet eine Vorpriifung
(s. Seite 16) zu Anlass/Erfordernis einer
ZufahrtsschutzmaBnahme vor.

Er erlautert anlassbezogenen Ziel und Zweck des
Risikomanagements und stellt sicher, dass dies
von den Beteiligten verstanden wird. Danach
unterstitzt er die Prozessbeteiligten bei der
|dentifikation, Analyse, Bewertung und
Bewaltigung des Risikos.

Der Risikomanager moderiert und koordiniert den
Findungsprozess liber verschiedene Funktionen
und Abteilungen hinweg und richtet Schnittstellen
zu anderen Fihrungsinstrumenten und Prozessen
situationsgerecht ein.

Er fertigt Risikomanagementberichte und erstellt
eine fortlaufende, stets aktuelle Risikomanagemen-
takte?, die alle relevanten Informationen enthalt.

Polizei

Die Polizei stellt ihre Expertise im Risikomana-
gement-Prozess hinsichtlich der Gefahrdungslage
und der allgemeinen Kriminalitatslage an den
entsprechenden Ortlichkeiten zur Verfiigung.
Zuséatzlich kann die Polizei einsatzorganisatori-
sche Belange einbringen.

Sie dient dem Risikoverantwortlichen als neutraler
Ansprechpartner, der z. B. bei in Frage kommenden
technischen Standards oder zur Vermeidung von
Tatgelegenheitsstrukturen beratend tatig werden
kann. Aus diesen Griinden sollten die Fachkrafte
der Polizei zur Beratung bereits frithzeitig in der
Planungsphase bzw. bei der Erarbeitung des
Sicherungskonzeptes beteiligt werden.

27um Beispiel in Form einer Betriebsanforderung nach DIN SPEC 91414-2, Anhang E, S. 32.
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Planer (Fachplanung, Architektur,

Beratung, Ingenieurbiiro)

Die Planenden werden vom Risikoverantwortlichen
beauftragt und unterstitzen den Risikomanager
bei der Planung und Umsetzung des Projektes,
indem sie das Zufahrtsschutzkonzept auf der
Grundlage bestehender planungs- und baurecht-
licher Rahmenbedingungen (z. B. Hochbau, Tiefbau,
Stadtplanung, Griinflachen, Denkmalschutz,
Anwohnerschaft, Gewerbe) der Kommune
konzipieren. Wichtig ist, dass in der Planung
Tatgelegenheiten, kriminologische Erkenntnisse
und erwartetes Taterverhalten beriicksichtigt
werden. Die zustandigen Akteure sind dabei
einzubeziehen.®

Auf Grundlage dieser Planungen werden ein Leis-
tungsverzeichnis und ein Kostenplan erstellt, die
dem Risikoverantwortlichen libermittelt werden.
Im Weiteren koordiniert er die korrekte Ausfiihrung
der Arbeiten.

Errichter

Die Umsetzung des Zufahrtsschutzkonzeptes er-
folgt durch eine qualifizierte Fachfirma (Errichter),
die inshesondere flr die fachgerechte Installation,
Inbetriebsetzung und fiir die Einweisung der Be-
treiber der SchutzmaRnahmen verantwortlich ist.

Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

Betreiber und Instandhalter

Vom Risikoverantwortlichen ist sowohl eine ver-
antwortliche Person fiir den Betrieb (Betreiber) als
auch fur die Instandhaltung (Instandhalter) der
Schutzmalnahmen zu beauftragen. Der Instand-
halter als Fachfirma ist fir die Instandhaltung mit
Wartung, Inspektion und Instandsetzung verant-
wortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, den In-
standhalter und die risikoaktenfliihrende Stelle
schriftlich Uber besondere Vorkommnisse, insbe-
sondere technische und/oder personelle Ausfalle,
Fehl- oder Falschfunktionen, Manipulationen und
Beschédigungen usw. umgehend zu informieren.*

Weitere Beteiligte

Wichtig fir die Akzeptanz der SchutzmaBnahmen
ist die Einbindung der Anliegerschaft sowie von
Betroffenen des Ziel- und Quellverkehrs. Die Auf-
nahme und Bericksichtigung von Hinweisen

zu deren Regelbetriebsablaufen kdnnen helfen,
Storungen des Alltagsgeschafts von vornherein
zu vermeiden oder alternative Losungen voraus-
zudenken und zu implementieren.

Workshops unter Beteiligung sédmtlicher lokaler
Sicherheitsverantwortlicher, der Veranstaltenden,
der Anliegerschaft etc. haben sich bewahrt, denn
die Risikobewertung und das Schutzziel konnen
dann gemeinsam und maéglichst einvernehmlich
beschlossen und getragen werden.®

8vgl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 12 Planungsprozesse (in Anlehnung an HOAI/RIBA-Prozess), S. 22 1.
4vgl. DIN SPEC 91414-2, 7iff. 13 Uberwachung, Abnahme, Dokumentation, S. 23 und Anhang E Betriebsanforderungen an ein

Zufahrtsschutzkonzept, S. 32 ff.

5vgl. DINSPEC 91414-2, Anhang C Beispiele mdglicher Beteiligter, S. 27 ff.
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Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

1.2. Ubersicht der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten im Schaubild

PROJEKT- RISIKOVERANTWORTLICHER genehmigt —
VERLAUF
beauf- holt ein setzt ein * genehmigt beauftragt
tragt informiert,
l beantragt
RISIKOMANAGER
I | |
holt ein holt ein stimmt ab
infor- infor- infor- unter- erstellt
miert miert l miert l stiitzt l Kostenplan
stellt auf,
bewertet
INTERNE / EXTERNE
POLIZEI EXPERTISE PLANER <«
— stimmt ab, gibt frei
informiert 1 erstellt
\ /
> ERRICHTER INSTANDHALTER
gibt doku- bietet an weist ein tragt ein
frei mentiert
Planung System meldet erstellt, pflegt,
und verantwortet
Errichtung
Zufahrts- NUTZER
schutz
tragt Unregel-
maRigkeiten ein
ergibt sich,
andert sich
LEISTUNGS-
— VERZEICHNIS BETRIEBSBUCH
Betrieb
Zufahrts- |
schutz ist Teil von
<
RISIKOMANAGEMENTAKTE

“ Das Schaubild bietet einen schematischen Uberblick tiber die Aufgaben der jeweils am Prozess beteiligten Akteure.
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1.3. Planungsprozess

Der Planungsprozess zur Erstellung eines

Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

(HOAI) und den International Royal Institute of
British Architects (RIBA) - Plan of Work erfolgen

Zufahrtsschutzkonzepts kann in Anlehnung an die (siehe folgende Tabelle).
Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure

LEISTUNGSPHASEN NACH HOAI ZUFAHRTSSCHUTZPROZESSE

1 Grundlagenermittlung Ausfihrung - Vorbereiten
- Schutzzone bestimmen
- Einbinden von Beteiligten
- Risikobeurteilung
2 Vorplanung Ausflhrung - Definition des Schutzziels,
- Schwachstellenanalyse
- Vorauswahl der Schutzsysteme
3 Entwurfsplanung Ausflhrung - Erarbeitung des Zufahrtsschutzkonzepts
- Festlegung von Gefahren- und Schutzbereich
4 Genehmigungsplanung Unterstiitzung bei der Genehmigungsplanung
5 Ausfiihrungsplanung Unterstitzung bei der Ausfiihrungsplanung
6 Vorbereitung der Vergabe Unterstiitzung bei der Vorbereitung der Vergabe
7 Mitwirkung bei der Vergabe Unterstiitzung bei der Vergabe
8 Objekt- und Bauiiberwachung Unterstiitzung beider Objekt- und Bautiberwachung
9 Objektbetreuung Unterstiitzung
NOTIZEN

13



Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

Der Aufbau eines Zufahrtsschutzkonzepts wird im
folgenden Diagramm schematisch dargestellt:

SCHUTZZONE BESTIMMEN

entspricht
Leistungsphase
1 HOAI

BETEILIGTE EINBEZIEHEN

RISIKO BEURTEILEN

RISIKO IDENTIFIZIEREN
RISIKO ANALYSIEREN

SICHERUNGSGRAD FESTLEGEN RISIKO BEWERTEN

entspricht W

Leistungsphase

2 HOAI =
ZUFAHRTSMOGLICHKEITEN UND

SCHWACHSTELLEN ANALYSIEREN TATGELEGENHEITEN IDENTIFIZIEREN
FAHRDYNAMISCHE ANALYSE FUR
ZUFAHRTSSCHUTZKONZEPT JEDEN ZUFAHRTSSCHUTZPUNKT
ERSTELLEN ERSTELLEN

VORAUSWAHL VON
FAHRZEUGSICHERHEITSBARRIEREN
ODER SONSTIGER SCHUTZMASSNAHMEN

. GEFAHREN- UND
SCHUTZSYSTEME AUSWAHLEN SCHUTZBEREICHE ERMITTELN

entspricht

Leistungsphase

3 HOAI
GEFAHREN- UND

SCHUTZBEREICH FESTLEGEN

U"_tefs"ﬁtze“d ZUFAHRTSSCHUTZKONZEPT
Leistungsphase UMSETZEN
4 - 8HOAI

14



Die Prozessbeteiligten und ihre Aufgaben

NOTIZEN

15






2. CHECKLISTE ZUFAHRTSSCHUTZ: IN SECHS SCHRITTEN ZU
EINEM STANDARDISIERTEN ZUFAHRTSSCHUTZKONZEPT

Offentliche Raume sind generell einer allgemein-
abstrakten Bedrohung durch Uberfahrtaten ausge-
setzt. Doch nicht alle Rdume sind gleichermalen
gefahrdet. Die folgenden sechs Schritte sollen
lhnen bei der Entscheidung helfen, ob (iberhaupt
SchutzmaBnahmen erforderlich sind. Dartiber
hinaus soll aufgezeigt werden, wie Sie im Rahmen
eines interdisziplinar besetzten Verfahrens
gemeinsam und moglichst einvernehmlich ein
effektives, standardisiertes Zufahrtsschutz-
konzept erarbeiten kdnnen.

Wichtige Grundentscheidungen kann und wird die
Polizei den eigentlichen Entscheidungstragern
(Risikoverantwortlicher) in den Stadten und Kom-
munen nicht abnehmen. Allerdings gibt es diverse
Aspekte, bei denen Sie die Polizei gerne berat.

So kann sie beispielsweise fir die Beurteilung der
Gefahrdungslage und den Gestaltungsprozess
wichtige polizeiliche Informationen liefern. Darlber
hinaus kann Ihnen eine kriminalpraventive stadte-
bauliche Schwachstellenanalyse des jeweiligen
Betrachtungsraums inklusive einer individuellen
Sicherungsempfehlung der Polizei als Grundlage
flr die weiteren Planungs- und Umsetzungsschrit-
te im Rahmen des Risikomanagement-Prozesses
vor Ort dienen.

Die ,,Checkliste Zufahrtsschutz“

Die ,Checkliste Zufahrtsschutz® zum Abhaken
(S.16 - 27) konkretisiert die Erarbeitung eines
standardisierten Zufahrtsschutzkonzepts.
Sie beinhaltet folgende sechs Schritte:
Schritt 1: Voriiberlegungen

Schritt 2: Gefahrdungsanalyse

Schritt 3: Definition des Schutzziels
Schritt 4: Einbeziehung der Schutzzone
Schritt b: Erarbeitung eines Schutzkonzeptes
Schritt 6: Auswahl der Schutzsysteme

L A . . e

Zu jedem Schritt sind die erforderlichen MaR-
nahmen beschrieben. Eine weitere Hilfestellung
sind die Erlauterungen bzw. Umsetzungsbeispiele,
die den jeweiligen MaRnahmen gegenlibergestellt
sind. Die Checkliste nimmt Bezug auf stadtebauli-
ches$, fest eingebaute und mobile Schutzlésungen.

Bei der Geféhrdungsanalyse (Schritt 2) hilft ein
Gefahrdungsbewertungsraster. Damit kann die
Gefahrdungsanalyse systematisiert und stan-
dardisiert werden. Das Gefahrdungsbewertungs-
raster finden Sie ab S. 29.

‘ h Hinweis

Die ,Checkliste Zufahrtsschutz® und das
,Gefahrdungsbewertungsraster® kdnnen Sie
auRerdem hier herunterladen und ausdrucken:
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
staedtebau/schutz-vor-ueberfahrtaten

6 Unter Stadtebau wird hier die Gestaltung und Zuordnung von Gebauden, 6ffentlichen und halboffentlichen Rdumen verstanden.
Stadtebau umfasst u.a. auch Elemente der Freiraum- und Verkehrsplanung.
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Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 1

2.1. Schritt 1 - Voriiberlegungen weite ihrer Entscheidung, auf eine einvernehm-

liche Vorgehensweise versténdigen und diese
Zunachst sollten Sie die Geféhrdungslage identifi-  formulieren. Dazu gehort, die Konsequenzen einer
zieren. Die entscheidungsbefugten Verantwort- Umsetzung, aber auch einer Nichtumsetzung
lichen in den Kommunen missen sich zunéachst zu diskutieren.

intern, in dem Bewusstsein der moglichen Trag-

oo Jwssmen | EATERUNGEW BESPELE

Verantwortungstréger einbinden » politische Entscheidungstrager
Binden Sie von Beginn an Verantwortliche » planende Verwaltungsbehsrden
und Interessensvertreter mit ein, die in (Stadtplanung, Freiraumplanung,
irgendeiner Form fiir die Sicherheit des Verkehrsplanung)

zu schitzenden Raums zustandig sind. » Behérden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben

> Interessensvertreter
(z.B. Anwohner, ortsansassiger
Einzelhandel und Gewerbe, soziale,
religiose und kulturelle Infrastruktur-
einrichtungen)

> Veranstalter”

Argumente diskutieren » Zufahrtsschutzkonzepte kénnen
Rechnen Sie damit, dass die Beteiligten haufig verkehrslenkend wirken.
Umsetzung eines Zufahrtsschutzkonzepts in Verkehrslenkungssystemen
nicht méglich machen oder erheblich ein- implementiert werden.

schranken. Auch wenn andere Tathand-
lungen denkbar sind, darf diese Uberlegung
nicht dazu fiihren, den Zufahrtsschutz zu
vernachlassigen, denn durch Uberfahrtaten
waren in der Vergangenheit hohere Opfer-
zahlen zu beklagen als z. B. durch terroristi-
sche Messer- oder Schusswaffenangriffe.
Zudem lassen sich die tatsachlichen
Kosten erst durch ein Zufahrtsschutz-
konzept ermitteln.

7vgl. DINSPEC 91414-2, Anhang C ab S. 27, Beispiele moglicher Beteiligter
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Wirksamkeit beachten

Vermeiden Sie den Einsatz von Sperren,
die keine oder unzureichende Schutzeigen-
schaften vorweisen. Sperren, die nur zur
Beruhigung der besuchenden Personen
aufgestellt sind, haben objektiv keine aus-
reichende Wirksamkeit und konnten eine
zusatzliche Gefahrenquelle darstellen.

NOTIZEN

Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 1

ERLAUTERUNGEN/BEISPIELE

> Ein wirksames Zufahrtsschutzkonzept
verkorpert nachvollziehbar Entschei-
dungen, die in einem Risikomanage-
ment-Prozess erarbeitet wurden.

> Dieses kann auch zu der nachvollzieh-
baren Entscheidung fiihren, dass im
Einzelfall kein Zufahrtsschutzkonzept
erforderlich ist.
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Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 2

2.2. Schritt 2 - Gefdhrdungsanalyse einflussnehmenden Faktoren zu beriicksichtigen
und strukturiert zu erfassen, um zu einer Bewer-
Erfassen Sie alle Parameter und Informationen, tung zu kommen. Beriicksichtigen Sie in der Ana-
um den Grad der Geféhrdung zu bestimmen. lyse die Informationen der Polizei und anderer
Ein Gefdhrdungsbewertungsraster hilft, alle Sicherheitsbehorden.®
Risikomanager beauftragen und Insbesondere die 6rtlich zustandigen
relevante Verantwortungstrager Behdrden und Organisationen mit
einbinden Sicherheitsaufgaben einbinden, z. B.

Beauftragen Sie als Risikoverantwort- > Polizei
licher zu Beginn des Risikomanagement- > Feuerwehr
Prozesses einen Risikomanager® und » Ordnungs- und Verkehrsamt
binden Sie moglichst friihzeitig alle » Rettungsdienst
notwendigen Beteiligten ein, um die » StraBenbaulasttrager

>

Gefahren genauestens zu analysieren. beteiligte Veranstalter

Geféhrdung einschétzen » Jede Veranstaltung kénnte grund-

Bevor Sie mit der Planung eines Zufahrts- satzlich dazu geeignet sein, in den Fokus
schutzkonzeptes beginnen, sollten Sie terroristischer Akteure zu riicken. So kann
klaren, welche Gefahrdung fur den Anlass eine Veranstaltung, selbst wenn sie nicht
und den zu schiitzenden Bereich besteht. symbolhaft ist, allein aufgrund der vorhan-
Eine Geféahrdung ist z. B. stark abhéngig denen Menschenmenge in den Blickpunkt
von der Anzahl der Besucher oder der der Tater geraten.

VIPs, vom kulturellen, religiosen oder poli- » Ein Vorfall mit einem mehrspurigen
tischen Hintergrund der Veranstaltung so- Fahrzeug kann sich auch aus

wie von der besonderen Bedeutung der einer kriminellen Handlung oder

Lokalitat. Eventuell ist es ortlich bedingt wegen gesundheitlicher Probleme

auch gar nicht moglich, dass fiir eine (z.B. Desorientierung) ereignen.
Uberfahrtat ein mehrspuriges Fahrzeug » Die Gefahrdungsanalyse kann durch
eingesetzt werden kann. Anwendung eines Gefahrdungsbewer-

tungsrasters systematisiert und

standardisiert werden (siehe ab S. 29).
» Strafrechtliche Folgen und Schaden-

ersatzanspriiche beriicksichtigen.

8vgl. DINSPEC 91414-2, Ziff. 6.4 1 Allgemeines, S. 13: ,Bei der Risikobewertung kann die gesellschaftliche Relevanz des Risikos die Ein-
schatzung der Gefahrdungslage durch die Polizei Uberlagern. Die Risikobewertung erfolgt durch die Ermittlung eines Gefahrdungskoeffizien-
ten oder durch die Bewertung mit einer Risikomatrix.” s. auch Anhang D - Berechnungsbeispiel von Gefahrdungskoeffizienten, S. 30/31

? siehe Seite 10 dieser Handreichung
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Eintrittswahrscheinlichkeit priifen
Uberpriifen Sie, wie wahrscheinlich lhre Ge-
fahrdungsszenarien sind. Die Eintrittslage
héngt unmittelbar mit der Gefahrdung zu-
sammen. Ordnen Sie die Szenarien den ent-
sprechenden Wahrscheinlichkeitsklassen
zu (sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, be-
dingt wahrscheinlich, unwahrscheinlich,
sehr unwahrscheinlich) und stellen Sie sie
in einer ALARP-Tabelle® dar.

Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 2

ERLAUTERUNGEN/BEISPIELE

@ _ Beispiel einer ALARP-Tabelle
= siehe AnhangB, S. 44

Schadensausmal abschatzen
Beschreiben Sie, welche Konsequenzen
eine mogliche Uberfahrtat an der zu
beurteilenden Ortlichkeit hatte.

Ziehen Sie bei der Abschéatzung des

Schadensausmales folgende Belange in

lhre Uberlegungen mit ein:

> Personenschéaden

> materielle Schaden

> Imageschaden

» Auswirkungen auf Tourismus

> Beeintrachtigung des
Sicherheitsgefiihls

Gefahrdungslage benennen
Beschreiben Sie moglichst in einem Satz
genau, was fir eine Gefahrdungslage fiir
den Schutzbereich besteht.

10 ALARP: as low as reasonably practicable (,so niedrig, wie verninftigerweise praktikabel”).

Sollten Sie bei der Beurteilung der Gefahr-
dungslage zu dem Ergebnis kommen, die
betrachtete Ortlichkeit gegen Uberfahr-
taten schiitzen zu wollen, geht der Prozess
mit den Schritten 3 bis 6 weiter. Sollten Sie
zu dem Ergebnis kommen, dass keine Erfor-
derlichkeit fiir den Schutz vor Uberfahrta-
ten vorliegt, entfallen die Schritte 3 bis 6.
Magliche Formulierungen fir die konkrete
Benennung der Gefahrdungslage sind:
> ,Eine Uberfahrtat ist unwahrscheinlich.”
» ,Eine kriminelle Uberfahrtat ist
wahrscheinlich.”
» ,Mit einer terroristisch motivierten
Uberfahrtat ist zu rechnen.”
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Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 3

2.3. Schritt 3 - Definition des Schutzziels Legen Sie prazise fest, welches Ziel mit dem
Zufahrtsschutzkonzept erreicht werden soll.
Mit Hilfe der Gefahrdungsanalyse aus Schritt 2 Beziehen Sie evtl. objektive Erkenntnisse zu

kénnen Sie das angestrebte Schutzziel méglichst  bereits erfolgten Taten mit ein.
eindeutig definieren.'*

ok Qwsswen ] SUTERNOEN BESPELE

Schutzziel festlegen Mogliche Schutzzielformulierungen:
Definieren Sie als Risikoverantwortlicher » ,Uberfahrtaten mittels eines
moglichst einvernehmlich und fachlich mehrspurigen Fahrzeugs sollen im
fundiert ein genaues Schutzziel. Veranstaltungsbereich nicht

Je genauer das Schutzziel definiert wird, moglich sein.”

desto besser ist das spatere Zufahrts- » ,Eine unkontrollierte Einfahrt in den
schutzkonzept anzupassen. AulRerdem Schutzbereich soll nicht méglich sein.”
kann eine gemeinsam erstellte Definition » ,Die FuRgangerzone soll ganzjahrig vor
Rechtssicherheit bieten. Uberfahrtaten geschiitzt sein.”

» ,Ein Eindringen in den Schutzbereich
mit einem mehrspurigen Fahrzeug mit
einem zGG von Gber 7.500 kg soll
verhindert werden.”

» ,Das Sicherheitsempfinden der
Bevolkerung soll gestérkt werden.”

1 ygl DIN SPEC 91414-2, Ziff 8 Schutzziel, S. 8
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NOTIZEN

23




Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 4

2.4. Schritt 4 - Einbeziehung der Schutzzone Beziehen Sie die lokalen Gegebenheiten in
die strukturierte Betrachtung mit ein. Die Polizei
Die Schwachstellen werden durch die vorherige unterstitzt Sie mit Empfehlungen.

Gefahrdungsanalyse und die Definition des
Schutzziels deutlich.*?

ok Qwsswen ] SUTERNOEN BESPELE

Schutzzone abgrenzen » Beim Anprall eines Fahrzeugs auf eine
Legen Sie die Schutzzone fest. Beziehen Sperre kénnen sich Fahrzeugteile [5sen
Sie Kartenmaterial des Veranstaltungs- und in den Veranstaltungsbereich
bereichs ein, um darin den duBeren und einwirken.

inneren Sicherheitsbereich darzustellen. » Auch kann eine Sperre so konzipiert
Berlicksichtigen Sie dabei Trimmerflug sein, dass sie sich mit dem Fahrzeug in
und Splitterfeld.*? den Sicherungsbereich hineinschiebt.

» Moglichist es aber auch, dass sich das
Fahrzeug Uber die Sperre hinausschiebt,
ohne sie zu komplett zu Gberwinden.

1
N ’

-!- Beispiel siehe Anhang C, Karte 2

Schutzpunkte identifizieren » Auch FuB- und Radwege, die z.B. durch

Berticksichtigen Sie samtliche einen Park oder unter Arkaden hindurch

Zufahrtsmaglichkeiten. in die Schutzzone fiihren, konnen
eventuell als Zuwegung genutzt
werden.

> Parkende Fahrzeuge, kleinere StralBen-
b&dume, Laternen und Glasfassaden
bieten grundsatzlich keine Schutz-
funktion.

'!_ Beispiel siehe Anhang C, Karte 3

12ygl DIN SPEC 91414-2, Ziff. 9 Schwachstellenanalyse, S. 16
Bygl DIN SPEC 91414-2, Ziff 10.2, Bild 4 - Aufteilung einer Schutzzone, S. 17
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Rettungswege beachten/Fluchtwege
beriicksichtigen

Gewahrleisten Sie bedarfsgerecht und
rechtskonform Zufahrten fir Rettungs-
dienste, Feuerwehr und Polizei. Eine eventu-
ell verlangerte Interventionszeit der Schutz-
krafte sollte berlicksichtigt werden. 4

Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 4

ERLAUTERUNGEN/BEISPIELE

Trotz Fahrzeugsperren miissen Flucht-
wege offenbleiben, Sammelpunkte
der Verletztensammelstellen sollten
beriicksichtigt werden.

_!- Beispiel siehe Anhang C, Karte 4

Erforderliche Zufahrt gewahren
Beriicksichtigen Sie, dass es erforderlich
sein kann, in innerstadtischen Bereichen
besonderen Institutionen und Berufsgrup-
pen weiterhin die Zufahrt zu gewahren.

14vgl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 4.4 1 Allgemeines, S. 10; Ziff. 4 4.2 Verkehrssicherheit, S. 11; Ziff. 4.4 .3 Fluchtwege, S. 11

Hierzu zahlen insbesondere: Polizei, Justiz,
Ver- und Entsorger, Sicherheitsdienstleis-
ter, Lieferverkehre, Handwerker, Hotelgaste
sowie Aufsuchende von Altenheimen und
Arztpraxen.

_!- Beispiel siehe Anhang C, Karte 5
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Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 5

2.5. Schritt 5 - Erarbeitung eines
Schutzkonzeptes

und mobilen Elemente entsprechend der
einschléagigen technischen Richtlinien zu
entwickeln. Dabei werden Einzelaspekte des
situationsgerechten Zufahrtsschutzes, wie z. B.
Angriffswege, Schutzpunkte, Angriffslasten und
Geschwindigkeiten mit den Anforderungen an
Flucht- und Rettungswege oder andere ortliche
Besonderheiten kombiniert.®

Berlicksichtigen Sie bei den MaR3nahmen zur
Verhinderung von Uberfahrtaten die Ergebnisse
aus den vorherigen Prifschritten. Das Zufahrts-
schutzkonzept sollte stadtebauliche Belange
berlicksichtigen und ist bzgl. der fest eingebauten

oo Jwssmen | EATERINGEW BESPELE

Zufahrtsschutz regelkonform erarbeiten
Stadtebauliche Schutzmalnahmen sowie
ein standardisierter Zufahrtsschutz mit
fest eingebauten und/oder mobilen Ele-
menten sind immer abhangig von der
konkreten Situation vor Ort und bedurfen
individueller Lésungen. Beachten Sie
stets die einschlagigen technischen
Richtlinien und die Verwendung geprifter
und zertifizierter Produkte.

> Fir die Erarbeitung des Zufahrtsschutz-
konzeptes sollte eine planerische
Fachexpertise!® herangezogen werden.

» Bzgl. Erlauterungen zu einschlagigen
technischen Richtlinien und zu
stadtebaulichen SchutzmalRnahmen
siehe Schritt 6.

Schutzpunkte und Anfahrtswege
bewerten

Fir jeden Zufahrtsschutzpunkt, der durch
fest eingebaute und/oder mobile MaRnah-
men gesichert werden soll, missen die
Anprallenergien berechnet werden, um die
erforderliche Schutzklasse der Sperre

zu ermitteln.

Anfahrtswege kénnen von Angreifern
genutzt werden, um eine moglichst hohe
Geschwindigkeit aufzubauen. Sie sind
daher im Zufahrtsschutzkonzept zu
berlicksichtigen.

Angriffslasten berechnen

Je nach Anfahrtsmaoglichkeit, Beschleuni-
gungsstrecke und Masse des Tatfahrzeugs
variieren die Anprallenergien, die beim Ram-
men einer Sperre entstehen. Diese miissen
einzeln flr jeden Schutzpunkt berechnet
werden. Diese Werte missen unterhalb des
Testwerts einer verwendeten Sperre liegen.

L

_@ - Beispieltabellen fir einen Zufahrts-
= schutzpunkt siehe Anhang B, S. 46/47

5ygl. DIN SPEC 91414-2, Ziff 10.1 Allgemeines, S. 17; Ziff. 10.2, Grundsatzliche Anforderungen an die Mindestinhalte, ab S. 17; Anhang B -
Aufbau eines Zufahrtsschutzkonzepts, S. 25/26
16 sighe Seite 9-12 dieser Handreichung
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Geschwindigkeitsreduzierende
MaBnahmen einplanen

Vor Zufahrtssperren kdnnen bauliche
geschwindigkeitsreduzierende MalRnah-
men dazu genutzt werden, die Anprall-
energie deutlich zu reduzieren. Bedenken
Sie auch die Gefahr, dass langsamin den
Schutzbereich eingefahren werden kénn-
te, um dann innerhalb die Geschwindigkeit
zu erhéhen.

NOTIZEN

Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt b

ERLAUTERUNGEN/BEISPIELE

Kann auf den Fahrzeugverkehr im Siche-
rungsbereich nicht verzichtet werden, kon-
nen auch hier MaBnahmen zur Geschwin-
digkeitsreduzierung genutzt werden.
Beispiele flr geschwindigkeitsreduzierende
MaRnahmen kénnen u.a. sein:

» Verkehrsinseln

> Versatze der Fahrgassen

> Bremskurven

> Schikanen
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Checkliste Zufahrtsschutz | Schritt 6

stadtebaulicher MaBnahmen sowie der Qualitat der
eingesetzten fest eingebauten und/oder mobilen
Schutzsysteme. Die Polizei empfiehlt, ausschlie-
lich gepriifte und zertifizierte Produkte zu wahlen
und diese vorzugsweise stadtbildvertraglich zu
integrieren.!’

ok Qwsswen ] SUTERNOEN BESPELE

2.6. Schritt 6 - Auswahl der Schutzsysteme

Die Effizienz der Umsetzung eines regelkonformen
Konzepts zur Verhinderung von Uberfahrtaten ist
abhéangig von der Berlicksichtigung gezielter

Stadtebauliche MaBnahmen erarbeiten
Schutzmalnahmen stadtebaulicher Art
basieren immer auf einer ortskonkreten
Bewertung und bedirfen individueller
Lésungen. Ziehen Sie verschiedene Fach-
disziplinen wie Stadtplanung, Verkehrs-
planung und Freiraumplanung in lhre
Uberlegungen mit ein.

» Verkehrsverschwenkungen
> MaRBnahmen zur Verkehrslenkung
) topografische Barrieren
(z.B. Anlage von Graben oder Stufen)
» Barrieren durch Pflanzungen und
Wasserflachen

Stadtbildvertragliche Lésungen nutzen
Sichtbare Schutzmanahmen kénnen

das Sicherheitsgefihl auch negativ beein-
flussen. Aus diesem Grund sind mittler-
weile verschiedene stadtbildvertragliche
Losungen entwickelt worden.18

Beispiele fiir gepriifte Stadtmablierung
mit einem definierten Anprallschutz sind:
» Pflanzkibel

> Sitzbank

> Fahrradstander

> Beleuchtungskorper

> Infotafel

> Bushaltestelle

Produktauswabhl fest eingebauter
und/oder mobiler MaBnahmen

Ein effektiver Schutz wird nur mit geprif-
ten Produkten und einem regelkonformen
Zufahrtsschutzkonzept erreicht.

Soll eine Zufahrt sténdig ausgeschlossen
bleiben, dann sind fest eingebaute Mal3-
nahmen sinnvoll. Um eine Zufahrt zu ermdgli-
chen, kdnnen aktive Fahrzeugsicherheits-
sperren wie z. B. Hubpoller oder Steckpoller
eingesetzt werden. Flrr voriibergehende
Sperrungen eignen sich mobile Fahrzeugsi-
cherheitssperren. Hier sind Produkte auf dem
Markt, die aufgrund ihres Gewichtes nur mit
Maschinen bewegt werden konnen. Teilweise
existieren aber auch Sperren, die mit einfa-
cher Kérperkraft bewegt werden kénnen und
daher eine personelle Bewachung erfordern.

17vgl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 10.3 Auswahl der Schutzsysteme, S. 19 ff.
18ygl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 11.3 Stadtvertraglichkeit/Ortsvertraglichkeit, S. 21/22
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ERLAUTERUNGEN/BEISPIELE

Wichtige Priif- /Anwendungsrichtlinien

> IDINISO 22343-1:2025-04 Sicherheit und Resilienz
- Fahrzeugsicherheitsbarrieren -
Teil 1: Leistungsanforderung, Fahrzeugaufprallpriifverfah-
ren und Leistungsbewertung (ISO 22343-1: 2023); Text
Deutsch und Englisch
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-iso-22343-1/
383888879 (Produkte, die nach den ehemaligen
Prifdokumenten IWA 14-1, PAS 68 oder ASTM F2656/
M2656 geprift wurden, behalten weiterhin das
Prifzertifikat.)

> DIN SPEC 91414-1:2021-04 Mobile Fahrzeugsicherheits-
barrieren flr Sicherheitsanforderungen - Teil 1:
Anforderungen, Prifmethoden und Leistungskriterien
https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/
din-spec-91414-1/337228584

> DINISO 22343-2:2025-04 Sicherheit und Resilienz
- Fahrzeugsicherheitsbarrieren - Teil 2: Anwendung (ISO
22343-2:2023) Text Deutsch und Englisch
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-iso-22343-2/
383888919

» DIN SPEC 91414-2:2022-11 Fahrzeugsicherheitsbarrie-
ren fr Sicherheitsanforderungen - Teil 2: Anforderungen
an die Planung fir den Zufahrtsschutz zur Verwendung
von gepriften Fahrzeugsicherheitsbarrieren
https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/
din-spec-91414-2/359528299

Y Im September 2018 hat das Polizei-
technische Institut (PTI) an der Deutschen Hochschule der
Polizei (DHPol) die , Technische Richtlinie fiir mobile
Fahrzeugsperren® veroffentlicht.

Ergebnisse liberpriifen
Uberpriifen Sie erneut, wel-
ches Gefahrdungsrisiko fiir
den Sicherungsbereich
bleibt. Ein Restrisiko kann
durch einen Notfallplan wei-
ter minimiert werden.

» Sind die ausgewahlten Sperren regelgerecht?

> Liegen lhnen entsprechende Priifzertifikate vor?

» Sind die ausgewahlten Sperren ausreichend, das fest-
gelegte Schutzziel zu erreichen?

> Ist das verbliebene Restrisiko tolerierbar?

> Gibt es Auswirkungen des Zufahrtsschutzes auf
Tatgelegenheiten im Schutzbereich?

Dauerhafte Funktionsfahig-
keit sicherstellen

Ein wirksames Zufahrts-
schutzkonzept ist abhangig
von der dauerhaften Funkti-
onsfahigkeit der Schutzsyste-
me. Beauftragen Sie geeigne-
te Betreiber und Instandhalter.

» Wartungsvertrage abschlieRen
» Produktqualitat beriicksichtigen
> Produkte auf dem Stand der Technik halten
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3. GEFAHRDUNGSBEWERTUNGSRASTER: SYSTEMATISIERTE

GEFAHRDUNGSANALYSE

Nach behordlicher Auswertung begangener Taten
bevorzugen potenzielle Tater 6ffentliche Rdume fir
Uberfahrtaten, die ein méglichst groRes Schadens-
ausmal bei hoher Eintrittswahrscheinlichkeit
bewirken. Im Fokus stehen somit insbesondere hoch
frequentierte, leicht zugangliche 6ffentliche Rdume
mit Symbolkraft. Hierbei kann es sich um 6ffentliche
Platze, aber auch z. B. FuBgangerzonen, Erholungs-
oder sonstige Aufenthaltsflachen handeln.

Grundlage fir die Einschatzung der Erforderlichkeit
eines Schutzkonzeptes ist eine lokale Gefahrdungs-
bewertung. Vorab bedarf es jedoch der Auswahl der-
jenigen offentlichen Raume, fir die eine Gefahr-
dungsbewertung liberhaupt vorgenommen werden
soll. In kleineren Kommunen wird sich die Auswahl
eines Veranstaltungsraumes maoglicherweise einf-
acher gestalten, da sich das Gemeinschaftsleben
haufig an wenigen 6ffentlichen Orten konzentriert,
wie z. B. dem Markt- oder Sportplatz. In gréReren
Kommunen kann es dagegen hilfreich sein, Indika-
toren zu ermitteln und anzuwenden, um die geeigne-
te Auswahl an 6ffentlichen Raumen zu filtern, flr die
eine lokale Gefahrdungsbewertung durchgefihrt
werden soll. Die Kriterien sollten u. a. eine hohe Au-
fenthaltsfrequenz des 6ffentlichen Raums
belegen. Belange wie ,Anzahl an Veranstaltungen®
und ,Anzahl an Besucherinnen und Besuchern® sind
hierfiir weitere geeignete Anhaltspunkte.

Nach Auswahl der 6ffentlichen Rdume flr eine Ge-

fahrdungsbewertung sollte fiir jeden eine separate,

lokale Gefahrdungsanalyse erfolgen, die folgende

Kriterien berlicksichtigt:1°

» anlassbezogene Belange (zur Erfassung von
Nutzungsart und -intensitat des 6ffentlichen
Raumes)

> raumliche Belange (zur Erfassung der sicher-
heitsrelevanten physischen Struktur des
offentlichen Raumes)

> weitere Sicherheitsbelange

Mit Hilfe eines Bewertungsrasters kann die
Gefahrdungsanalyse systematisiert und
standardisiert werden. Das Ergebnis der
Gefahrdungsanalyse stellt die Grundlage fiir die
Bewertung der Erforderlichkeit eines
Schutzkonzeptes dar. Entscheidungen zur
Erforderlichkeit von Schutzkonzepten werden von
politischen Verantwortungs- und Entscheidungs-
tragenden getroffen.?°

Mit den gewonnenen Erkenntnissen inklusive der
Gefahrdungsbewertung der Polizei kdnnen Kommu-
nen bereits beurteilen, ob ein Risiko besteht und
ob weitere MaRBnahmen erforderlich werden. Sind
MalRnahmen erforderlich, bietet die DIN ISO 31000
ff. eine Reihe von Beispielen, wie Gefahrdungsbe-
wertungen/Risikobewertungen durchgefihrt
werden koénnen.

RISIKOANALYSE

ERHOHTES
RISIKO

GERINGES
RISIKO

Zufahrtsschutz
erforderlich

keine
MaRnahmen

angemessene
MaRnahmen

Hinweis

1

Das ,Gefahrdungsbewertungsraster® konnen Sie
auBBerdem hier herunterladen und ausdrucken oder
am Rechner ausfillen:
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
staedtebau/schutz-vor-ueberfahrtaten

9 vgl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 6.3. Risikoanalyse, Tabelle 1 - Grundsétzliche Gefahrdungskategorien, S. 12/13

2ygl. DIN SPEC 91414-2, Ziff. 6.4.1 Allgemeines, S. 13
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Gefahrdungsbewertungsraster

GEFAHRDUNGSBEWERTUNGSRASTER ZUM SCHUTZ OFFENTLICHER RAUME VOR UBERFAHRTATEN

Bezeichnung des
betrachteten Raumes

Abgrenzung des
Betrachtungsgebietes
inkl. Anfahrtswegen

Lageplan/Lageskizze

eingebundene
Akteure
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Gefahrdungsbewertungsraster

A | ANLASSBEZOGENE BELANGE

ART UND ANZAHL VON VERANSTALTUNGEN PRO JAHR

JA NEIN ANZAHL  ANMERKUNGEN

regelmaBige haufige
Veranstaltungen

(z.B. Markt im wochent-
lichen Turnus)

regelmaBige seltene
Veranstaltungen

(z.B. Weihnachtsmarkt oder
saisonales/jahrliches Volksfest)

besondere Veranstaltungen
(z.B. einmaliges Konzert)

ANZAHL DER BESUCHER

ANZAHL ~ ANMERKUNGEN/ERFASSUNGSMETHODE 2

an generellen Tagen

bei regelmaBigen haufigen
Veranstaltungen

bei regelméBigen seltenen
Veranstaltungen

bei besonderen
Veranstaltungen

ZUSAMMENSETZUNG DER BESUCHER

JA NEIN ANMERKUNGEN

ortsanséassige Bevolkerung

Touristen

Politiker bzw. Prominenz

religiose bzw. kulturelle
Besonderheiten

sonstige Besonderheiten

2 7ur Ermittlung von Besucherzahlen konnen unterschiedliche Methoden herangezogen werden (z. B. Zahlungen des Veranstalters,
Schatzungen der Polizei oder rechnerische Annaherungswerte zur maximal moglichen Besucherzahl eines Platzes).



Gefahrdungsbewertungsraster

B | RAUMLICHE BELANGE

LAGEFAKTOREN
BESCHREIBUNG

stadtraumliche Funktion

(z.B. Verwaltungssitz,
Einzelhandelskonzentration,
kultureller oder gastronomischer
Schwerpunkt)

verkehrliche Funktion
(z.B. zentraler Verkehrsknoten
oder abgeschottete Lage)

BAULICHE STRUKTUR DES OFFENTLICHEN RAUMES

JA NEIN BESCHREIBUNG

Bebauung des

offentlichen Raumes

(z.B. Kirchen oder Denkméler
auf einem Platz)

umliegende Gebaude mit
besonderer Gefdhrdungs-
einschatzung

(z.B. Synagogen, Moscheen,
Botschaften, Parlamente)

gestalterische Elemente
(z.B. Platzmoblierung,
vorhandene Griinanlagen,
Wasserflachen)

Ubersichtlichkeit
des Raumes

Vorhandensein baulich-techni-
scher SicherheitsmalBhahmen?2
(z.B. Poller, Schranken)

topografische Belange
(z.B. Hanglagen, Graben)

2 Falls bereits baulich-technische SicherheitsmalRnahmen umgesetzt wurden, bitte an dieser Stelle detailliert beschreiben, welche Sicherungs-
malRnahmen realisiert wurden, ob es sich um zertifizierte Maldnahmen handelt und wie die tatsachliche Schutzwirkung eingeschatzt wird.
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Geféhrdungsbewertungsraster

ANFAHRTSOPTIONEN FUR POTENZIELLE TATER

AnfahrtsstraBen fiir
mehrspurige Fahrzeuge

ANZAHL

ANMERKUNGEN

weitere Anfahrtsméglichkeiten
fiir mehrspurige Fahrzeuge
(z.B. FuBwege, Rasen-,
Hofflachen, Arkadenunter-
fahrten)

Folgende Belange jeweils bitte
pro Anfahrtsweg beschreiben

Art des Anfahrtsweges
(z.B. verkehrliche Funktion,
Anzahl der Verkehrsspuren)

BESCHREIBUNG

Struktur des Anfahrtsweges
(z.B. gerade Strecke, Kurven,
Steigung, Gefalle, asphaltiert,
wellig, Kopfsteinpflaster)

Nutzbarkeit/Erreichbarkeit
fiir mehrspurige Fahrzeuge

Anfahrtswinkel

Beschleunigungswege
(lang: tiber 50 m, kurz: unter 50 m)

Hindernisse
(z.B. Verkehrsinseln)

FLUCHTOPTIONEN FUR NUTZER DES OFFENTLICHEN RAUMES

vorhandene lokale
Fluchtmaéglichkeiten
(z.B. Menge, Einschrankungen)

JA

NEIN ANMERKUNGEN

Vorhandensein eines
veranstaltungsbezogenen
Fluchtwegekonzeptes
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Gefahrdungsbewertungsraster

C | WEITERE SICHERHEITSBELANGE

BEDEUTUNG DES OFFENTLICHEN RAUMES

Symbolkraft
(z.B. mediale Prasenz, Einzig-
artigkeit)

JA NEIN ANMERKUNGEN

touristischer Schwerpunkt

Traditions- und Identifikations-
ort fiir ortsanséssige
Bevdlkerung

kulturhistorische
Bedeutung

internationale Bedeutung

nationale Bedeutung

regionale Bedeutung

lokale Bedeutung

VORHANDENE PERSONELLE SICHERUNGSMASSNAHMEN

polizeiliche Bewachung/
Prasenz

JA NEIN BESCHREIBUNG

ordnungsbehérdliche
Prasenz

privater Sicherheitsdienst




Gefahrdungsbewertungsraster

BESONDERE TATERMOTIVIERTE GEFAHRDUNGSPOTENZIALE IN DER GEMEINDE/IM LANDKREIS

JA NEIN ANMERKUNGEN

besonderes Gefahrdungs-
potenzial aus dem Bereich der
Politisch Motivierten Krimina-
litét - rechts

besonderes politisches Gefahr-
dungspotenzial aus dem Bereich
der Politisch Motivierten
Kriminalitat - links

besonderes Gefahrdungs-
potenzial aus dem Bereich der
Politisch Motivierten Krimina-
litat - religios motiviert

sonstiges Gefahrdungs-
potenzial

NOTIZEN
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Gefahrdungsbewertungsraster

ERGEBNISSE DER GEFAHRDUNGSBEWERTUNG

BESCHREIBENDE ZUSAMMENFASSUNG DER ERMITTELTEN GEFAHRDUNGSLAGE

ERGEBNISSE

zu Tabelle A -
anlassbezogene Belange

zu Tabelle B -
rdumliche Belange

zu Tabelle C -
weitere Sicherheitsbhelange




Gefahrdungsbhewertungsraster

NOTIZEN
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GLOSSAR

Amoktat

Anprallenergie

Bedrohung (Bedrohungslage)

Gefahr

Gefahrdung

Restrisiko
Risiko

Risikoanalyse

40

Eine Tat, bei der ein Tater, inshesondere mittels
Waffen oder auBergewdhnlicher Gewaltanwen-
dung, eine in der Regel zunachst nicht bestimm-
bare Anzahl von Personen verletzt oder totet.
Dies kann grundsatzlich auch in Form einer
Uberfahrtat geschehen.

Kinetische Energie eines Korpers unmittelbar
vor einem ZusammenstoR.

Eine Bedrohungslage liegt vor, wenn Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass vom Tater eine
gegenwartige Gefahr fiir Leben, korperliche
Unversehrtheit oder Freiheit anderer Personen,
die sich in seinem Einwirkungsbereich befinden,
ausgeht.

Eine Sachlage bzw. ein Verhalten, bei deren oder
dessen ungehindertem Ablauf mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ein Schaden eintreten wird.

Die bloRe Méglichkeit eines Schadens oder einer

gesundheitlichen Beeintrachtigung ohne bestimmte
Anforderungen an ihr AusmaR oder ihre Eintrittswahr-
scheinlichkeit.

Risiko, das unter Berlicksichtigung bestimmter
risikomindernder MaRBnahmen weiterhin besteht.

Eine Kombination aus der Schwere des potenziellen
Schadens und der Wahrscheinlichkeit seines
Auftretens.

Teil der Risikobeurteilung; inr Zweck besteht darin,
die Art des Risikos, dessen Eigenschaften und
gegebenenfalls die Risikohéhe zu verstehen.



Risikobeurteilung

Risikobewertung

Risikoidentifikation

Risikomanagement

Risikomanagementakte

Risikomanagement-Prozess

Schutzsystem

Terrorismus

Uberfahrtat

Glossar

Vorgang, der den gesamten Prozess der Risiko-
identifikation, Risikoanalyse und Risikobewertung
umfasst.

Teil der Risikobeurteilung; ihr Zweck besteht darin,
Entscheidungen zu unterstitzen. Sie beinhaltet
den Vergleich der Ereignisse der Risikoanalyse mit
den festgelegten Risikokriterien um festzustellen,
wo zusatzliche Aktionen erforderlich sind.

Teil der Risikobeurteilung; ihr Zweck besteht darin,
Risiken zu finden, zu erkennen und zu beschreiben.

Koordinierte Aktivitdten zur Lenkung und Steuerung
einer Organisation in Bezug auf Risiken.

Zentrale Dokumentation fiir das Risikomanagement.

Samtliche MaBnahmen zur planméaRigen und
zielgerichteten Analyse, Beeinflussung und Kontrolle
der Risikoposition.

Ein Schutzsystem kann aus mehreren gleichen, aber
auch unterschiedlichen, aufeinander bezogene
Elemente (Poller, Schranken, Wegfiihrung) bestehen.

Terrorismus ist der nachhaltig gefiihrte Kampf fiir
politische Ziele, die mithilfe von Anschlagen

auf Leib, Leben und Eigentum anderer Menschen
durchgesetzt werden sollen.

Angriff auf Personen mittels mehrspurigen
Kraftfahrzeugs in Totungsabsicht.
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Anhang A | Testverfahren und Richtlinien

ANHANG

A Testverfahren, Priifrichtlinien, Technische Regeln und Richtlinien fiir

Zufahrtsschutzkonzepte in Deutschland

Testverfahren und Priifnormen fir Fahrzeugsicher-
heitsbarrieren befinden sich derzeit im nationalen
sowie internationalen Bereich in einem sehr
dynamischen Entwicklungsprozess.

Testverfahren

National wurde im April 2021 die DIN SPEC
91414-1 ,Mobile Fahrzeugsicherheitsbharrieren fir
Sicherheitsanforderungen - Teil 1 Anforderungen,
Prifmethoden und Leistungskriterien® als neuer
Teststandard fiir mobile Fahrzeugsicherheitsbarri-
eren veroffentlicht. Zusétzlich zu den Anpralltests
nach TR Polizei, ISO IWA 14-1 oder BS PAS 68 wird
in der DIN SPEC 91412-1 ein Manipulationstest
sowie ein Verschiebetest gefordert.

Die bisherigen IWA 14-1 und BS PAS 68 wurden
durch die neue internationale DIN IS0 22343-1
.Sicherheit und Resilienz - Fahrzeugsicherheits-
barrieren - Teil 1: Leistungsanforderung,

Fahrzeugaufprallprifverfahren und Leistungsbe-
wertung (IS0 22343-1) ersetzt. Andere
Dokumente mit vergleichbaren Testverfahren, wie
zum Beispiel das US Testverfahren ASTM F2656/
M2656-23, werden ebenfalls empfohlen.

Anwendungsverfahren

Im November 2022 wurde die nationale DIN

SPEC 91414-2 ,Fahrzeugsicherheitsbarrieren flr
Sicherheitsanforderungen - Teil 2: Anforderungen
an die Planung fir den Zufahrtsschutz zur
Verwendung von gepriiften Fahrzeugsicherheits-
barrieren® veréffentlicht. Diese korrespondiert
inhaltlich mit dieser Handreichung.

Fir die internationale Anwendungsrichtlinie

IWA 14-2 wurde das neue Dokument

DIN IS0 22343-2:2023 "Sicherheit und Resilienz
- Fahrzeugsicherheitsbarrieren - Teil 2
Anwendung” veroffentlicht.

(Stand: Marz 2025)

Einschlagige Testverfahren und Priifrichtlinien in der Ubersicht

DOKUMENTEN-NR. [ BEZEICHNUNG | INHALT

DIN SPEC
91414-1:2021

Mobile Fahrzeugsicherheitsbarrieren fir Sicher-
heitsanforderungen - Teil 1 Anforderungen, Prif-
methoden und Leistungskriterien

Prifnorm fir mobile Fahrzeug-
sicherheitssperren

Technische Richtlinie ,Mobile Fahrzeugsperren® der
Polizeien der Lander und des Bundes

Polizeiliche Beschaffungsrichtlinie
(Prifnorm) fiir mobile Fahrzeug-
sicherheitssperren

1S0 22343-1:2023

Security and resilience - Vehicle security barriers -
Part 1: Performance requirement, vehicle impact
test method and performance rating

Prifnorm fiir stationére und mobile Fahr-
zeugsicherheitssperren (ersetzt die bishe-
rigen Prifnormen IWA 14-1 und PAS 68)

Einschlagige Anwendungsrichtlinien in der Ubersicht

DOKUMENTEN-NR. [ BEZEICHNUNG | INHALT

DIN SPEC
91414-2:2022

Fahrzeugsicherheitsbarrieren fir Sicherheitsan-
forderungen -Teil 2: Anforderungen an die Planung
fir den Zufahrtsschutz zur Verwendung von ge-
priften Fahrzeugsicherheitsbarrieren

Richtlinien fur die Fachplanung fiir den Zu-
fahrtsschutz und die Verwendung von ge-
priften Fahrzeugsicherheitsbarrieren

DIN IS0 22343-

2:2023 eren - Teil 2 Anwendung
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Sicherheit und Resilienz - Fahrzeugsicherheitsbarri-

Anleitung fir Auswahl, Aufbau und Anwen-
dung von Fahrzeugsicherheitssperren




Leistungsbewertung von Fahrzeugsicher-
heitsbarrieren

Fahrzeugsicherheitsbarrieren konnen durch verein-
heitlichte Verfahren gepriift werden. Die meisten
Fahrzeugsicherheitsbarrieren werden durch eine
Anprallprifung getestet, indem ein standardisier-
tes Priiffahrzeug gegen die getestete Barriere
gefahren wird. Unter welchen Bedingungen eine
Fahrzeugsicherheitsbarriere gepriift wurde und
welche Ergebnisse bei der Priifung ermittelt
wurden, wird durch eine codierte Leistungsbewer-
tung erkennbar.

Aus einer Reihenfolge von Begriffen, Abkirzungen

und Zahlen wird deutlich,

> unter welcher Priifbedingung getestet wurde,

> welche Art von Fahrzeugsicherheitsbarriere
gepriift wurde,

Anhang A | Testverfahren und Richtlinien

> ob es sich um eine Fahrzeuganprallprifung
handelte,

> mit welcher Fahrzeugpriifmasse getestet wurde,

» welcher Fahrzeugklasse das Priiffahrzeug
entsprach,

» wie hoch die Prifgeschwindigkeit unmittelbar
vor dem Anprall war,

> aus welchem Prifwinkel der Anprall erfolgte,

> wie weit ein festgelegter Bezugspunkt des
Testfahrzeugs hinter einem Bezugspunkt der
Fahrzeugsicherheitsbarriere lag.

Achtung: Bei einem Lkw befindet sich der Bezugs-
punkt am Beginn der Ladeflache hinter der Fahrer-
kabine. Daher kann die tatsachliche Eindringtiefe
haufig groRer sein als in der Leistungsbewertung
angegeben.

BEISPIEL LEISTUNGSBEWERTUNG NACH DIN IS0 22343-1

DIN IS0 22343-1: Poller V/7200[N3C]/80/90:5.2/6.5

DIN IS0 22343-1 Priifrichtlinie
Poller Priifgegenstand

V Priifung, hier Fahrzeuganprallpriifung

7200 Priiffahrzeugmasse (kg)
N3C Fahrzeugtypenklasse

80 Anprallgeschwindigkeit (km/h)

90 Anprallwinkel
5.2 Eindringtiefe (m)
6.5 Wurfweite grolRe Bruchstlicke

Im September 2018 hat das Polizeitechnische
Institut (PTI) an der Deutschen Hochschule der
Polizei (DHPol) die , Technische Richtlinie fir mobile
Fahrzeugsperren® veréffentlicht.

Diese kategorisiert drei Schutzklassen mit der
Angabe, ob die Sperre auf befestigtem Untergrund
(B) oder unbefestigtem Untergrund (U) getestet
wurde.

Befestigter Untergrund SK1B SK2B SK2+B
Unbefestigter Untergrund SK1U SK2U SK2+U
Schutzklasse 1 2 3
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Anhang A | Testverfahren und Richtlinien

Testnormen im Vergleich

| DINSPEC91A14-]

DOKUMENTENART STANDARD

Anprallpriifung
Fahrzeugklasse
bzw. Testmasse
entweder entsprechend
der TR Polizei
oder ISO IWA 14-1
oder PAS 68

Priifgeschwindigkeiten
Eindringtiefe Anprallenergie

<1.260kJ <26m

1.201 kJ <B60m

bis 2.000 kJ

>2.000kJ <100m
Streubereich Inhalt alternativ TR mobile

Fahrzeugsperren,

ISO IWA 14-1:2013 oder PAS 68
Fahruntiichtigkeit des Priffahrzeug darf Angriffsfahrt
Testfahrzeugs nach nicht fortsetzen
dem Test
Fahrzeug darf Sperre Hinterste Achse des Priiffahrzeugs darf die Bezugslinie
nicht tiberwinden der Fahrzeugsicherheitsbarriere nicht iberwinden
Schutzklassen Falls Anpralltest nach TR Polizei,
bzw. Priifenergien dann wie TR Polizei
Verschiebepriifung Ist vorgegeben
Manipulationspriifung In 4 Klassen vorgegeben
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Anhang A | Testverfahren und Richtlinien

TR POLIZEI DIN IS0 22343-1

BESCHAFFUNGSRICHTLINIE DER POLIZEI INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION

2 Anprallprifungen (45° und 90°)

1 Anprallprifung

N2A Lkw 7.500 kg UNECE- Fahrzeugklassifizierungkw Testmasse
NSC Lkw 12000 kg S5 || gy 180Ul
O Ik 30,000k N1G | 4x4 Pick-up, Allrad; DK 2.500 kg
W oK N1 | Lkw; Pritsche; EK 3500 kg
N2A | Lkw, 8't, 2 Achsen,; Pritsche, Plane oder 7.200 kg
starrer Koffer; EK, DK, TK oder SchK
N2B | Lkw, 14,97 t, 2 Achsen; Pritsche, Plane oder star- | 6.800 kg
rer Koffer; EK, DK, TK oder SchK
N3C | Lkw,20,5t, 2 Achsen; Pritsche, Plane oder 7.200 kg
starrer Koffer; EK, DK, TK oder SchK
N3D | Lkw, 20,5t, 2 Achsen; Pritsche, Plane oder 12.000 kg
starrer Koffer; EK, DK, TK oder SchK
N3E | Lkw,27,3t,3Achsen;Kippaufbau; EK, DK, TK oder SchK | 29.500 kg
N3F | Lkw,26t, 3 Achsen; Kippaufbau; EK, DK, TK oder SchK | 24.000 kg
N3G | Lkw,32t,4 Achsen;Kippaufbau; EK, DK, TK oder SchK | 30.000 kg
EK= Einzelkabine; DK= Doppelkabine, TK= Tageskabine, SchK= Schlafkabine
N3A N3C N3F M1 N1G N1 N2 N3
42 km/h X 16 km/h X X X X X
=46 km/h X 32km/h X X X X X
53 km/h X 48 km/h X X X X X
66 km/h X 64 km/h X X X X X
=73 km/h X 80 km/h X X X X X
83 km/h X 96 km/h X X X
112 km/h X X
<50 m (Fahrzeugteile = 100 kg) Biszu26m

Ermittelt aus Referenzpunkt am Priiffahrzeug
und an der Fahrzeugsicherheitsbarriere

Achtung: Der Referenzpunkt zur Messung der Eindringtiefe befindet sich
am Beginn der Ladefléche. Damit kann sich die tatséachliche Eindringtiefe je

nach Kabinenart erheblich vergréBBern.

Trimmerfeld (Teile = 2 kg) und maximale Streuweite
(in X- und Y-Achse) werden erfasst

Am weitesten entfernte Punkt, an dem groRe Triimmerteile (>2 kg)

auBerhalb der Fahrzeugsicherheitsbarriere gelandet sind

Fahrunttichtigkeit nach dem Test wird vorausgesetzt

Fahruntiichtigkeit nach dem Test wird geprift, wenn Fahrzeug eindringt
und nicht von der Fahrzeugsicherheitsbarriere festgehalten oder abge-

wiesen wurde

Wird vorausgesetzt, dazu darf die hinterste Fahrzeugachse
die Bezugslinie der Sperre nicht Giberwinden

Priiffahrzeug muss durch Sperre aufgehalten, festgehalten,

abgelenkt oder fahruntiichtig werden

3 Schutzklassen:
Schutzklasse Anprallenergie
SK1 800 kJ
SK2 1.950kJ
SK2+ =2.400kJ
Unterscheidung:

Befestigter Untergrund =B
Unbefestigter Untergrund = U

Nicht gefordert

Nicht beriicksichtigt

Nicht gefordert

Nicht beriicksichtigt

Produkte, die entsprechend PAS 68 oder IWA 14-1 getestet wurden, kdnnen weiterhin beriicksichtigt werden.
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Anhang B | Tabellen

B Tabellen

ALARP Risikotabelle Zufahrtsschutz

Schadensereignis

ALARP-Risikobewertung 2 - 5 s E -
. 2 < = c ¥ c D
Uberfahrtaten 5 o 5} c G c €
2 o= = 25 =
o o £ 5] =) ®
= =i >0 ZEE 2 3
2 Ec o N 255 5=
o ‘= @© E'S o S O ® S E
> < T <h P o L E

sehr
wahrscheinlich

wahrscheinlich

wenig
wahrscheinlich

unwahrscheinlich

Eintrittswahrscheinlichkeit

weitgehend
ausgeschlossen

Legende

hohes Risiko

ALARP = as low as reasonably practicable

(,s0 niedrig wie verniinftigerweise praktikabel®) geringes Risiko

— mittleres Risiko
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Eintrittswahrscheinlichkeit

Anhang B | Tabellen

ALARP- Risikoeinschatzung von Zufahrtsschutzpunkten

sehr
wahrscheinlich

wahrscheinlich

bedingt .
wahrscheinlich
ZSP 03 .
unwahr- ZSP 04
SChe|nl|Ch ZSP 05
‘

sehr
unwahr-
scheinlich

gering maRig hoch sehr hoch extrem

Schadensausmal

ZSP = Zufahrtsschutzpunkt
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Anhang B | Tabellen

Beispiel-Berechnungstabellen von Angriffslasten fiir einen Zufahrtsschutzpunkt

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT UND RECHNERISCHE ANPRALLENERGIE ENDE KURVENVERLAUF

FAHRZEUGKLASSE ZULASSIGES GESAMT-  TEST-MASSE Uy ANPRALLENERGIE

NACH PAS 68 GEWICHT (KG) (KG)

KLASSE  FAHRZEUGTYP km/h  m/s E (k)) Impuls (kgm/s)
M1 PKW n/a 1.500 55,80 15,50 180,19 23.250,00

N1G 4x4 Pick-up n/a 2,500 45,70 12,69 201,44 31.736,11

N1 Transporter 3.600 3.600 44,90 12,47 272,22 43,652,78

N2 Lkw (Pritsche) 7.600 7.500 34,70 9,64 348,41 72.291,67

N3 Lkw (mittel-lang) | 18.000 7.600 26,40 7,33 201,67 55.000,00

N3 Lkw (4 Achsen) | 32.000 30.000 26,40 7,33 806,67 220.000,00

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT UND RECHNERISCHE ANPRALLENERGIE W. STR. AUS RICHTUNG V. STR.

FAHRZEUGKLASSE ZULASSIGES GESAMT-  TEST-MASSE V ANPRALLENERGIE

NACH PAS 68 GEWICHT (KG) (KG) W. STR.

KLASSE FAHRZEUGTYP km/h m/s E (k)] Impuls (kgm/s)
M1 PKW n/a 1.500 101,40 28,17 595,02 42.250,00

N1G 4x4 Pick-up n/a 2500 80,50 22,36 625,02 55.902,78

N1 Transporter 3.500 3.500 76,40 21,22 788,17 74.277.78

N2 Lkw (Pritsche) 7.500 7.500 63,60 17,67 117042 132.500,00

N3 Lkw (mittel-lang) | 18.000 7.500 41,80 1161 506,57 87.083,33

N3 Lkw (4 Achsen) | 32.000 30.000 41,80 11,61 2.022,27 348.333,33
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NOTIZEN
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Anhang C | Karten

C Karten

Karte 1: Grundkarte

Schutzenplatz

330
Sportplatz

129
108 128
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21 11
109 126 127
180
5
322
185 211
324 |
\
i
12
kR —
188
12 215
il . 186

218

219
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Karte 2: Schutzzone abgrenzen

Anhang C | Karten

129
108 128
19 15 13
21 1
109 126 127
180
X R
* |
322
185 211
324 |
\
i
12
B ]
188
12 215
. 186
Veranstaltungsbereich
(Schutzzone) 218
219

Sportplatz

330
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Anhang C | Karten

Karte 3: Schutzpunkte identifizieren (Angriffsméglichkeiten)

52

48
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Karte 4: Notausgénge beachten

Anhang C | Karten

48
115
129
19 15 13
21 "
109 e | 127
180
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3
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Sporthaus
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Karte 5: Rettungszufahrten gewahren
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Anhang C | Karten

Karte 6: Zufahrtsschutzpunkt festlegen unter Beriicksichtigung des Gefahrenbereichs

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT UND RECHNERISCHE ANPRALLENERGIE GEPLANTE SPERRSTELLE

FAHRZEUGKLASSE ZULASSIGES GESAMT-  TEST-MASSE VEND ANPRALLENERGIE
GEWICHT (KG) (KG) ZUFAHRTSSCHUTZPUNKT

KLASSE FAHRZEUGTYP KM/H M/S E (KD IMPULS (KGM/S)
M1 PKW n/a 1.500 100,60 27,94 585,67 4191667
N1G 4x4 Pick-up nla 2.500 80,50 22,36 625,02 55.902,78
N1 Transporter 3.500 3.500 77,20 21,44 804,76 75.055,56
N2 Lkw (Pritsche) 7.500 7.500 64,00 17,78 1.185,19 133.333,33
N3 Lkw (mittel-lang) | 18.000 7.500 52,00 14,44 782,41 108.333,33
N3 Lkw (4 Achsen) | 32.000 30.000 52,00 14,44 3.129,63 433.333,33

1oU \

L} 1 | 16 \ 14 12
3 ) 5
322
185 211
324 |
Y| —
12
12 215

321

Schiitzenplatz

Anfahrtsmoglichkeit
Fahrzeugsicherheitsbarriere

Eindringtiefe eines
angreifenden Fahrzeugs

Splitterfeld
(Gefahrenbereich hinter der
Fahrzeugsicherheitsbarriere)

I .

330

Sportplatz

55



ANSPRECHPARTNER DER POLIZEILICHEN KRIMINALPRAVENTION

Landeskriminalamt
Baden-Wiirttemberg

Polizeiliche Kriminalprévention
TaubenheimstraRe 85

70372 Stuttgart

Tel: 0711/5401-0,-3458
E-Mail: praevention@polizei.bwl.de
www.polizei-bw.de

Bayerisches Landeskriminalamt

Polizeiliche Kriminalprévention

MaillingerstraRe 15

80636 Miinchen

Tel:  089/1212-0,-4144

E-Mail: blka.sgb13@
polizei.bayern.de

www.polizei.bayern.de

Polizei Berlin Landeskriminalamt
Zentralstelle fir Pravention
Columbiadamm 4

10965 Berlin

Tel:  030/46 64-0,-979001
E-Mail: lkapraev@polizei.berlin.de
www.polizei.berlin.de

Polizeiprasidium Land

Brandenburg

Polizeiliche Kriminalpravention

Kaiser-Friedrich-Str. 143

14469 Potsdam

Tel:  0831/283-4260

E-Mail: polizeiliche.pragvention@
polizei.brandenburg.de

www.polizei.brandenburg.de

Polizei Bremen

Praventionszentrum

Am Wall 195

28195 Bremen

Tel: 0421/362-19003

E-Mail: praeventionszentrum@
polizei.bremen.de

www.polizei.bremen.de

Landeskriminalamt Hamburg

Polizeiliche Beratungsstelle

Caffamacherreihe 4

20355 Hamburg

Tel:  040/4286-50,-7 0707

E-Mail: kriminalberatung@
polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

56

Hessisches Landeskriminalamt

Pravention

HolderlinstralRe 1-5

65187 Wiesbaden

Tel: 0611/83-0,-8485

E-Mail: 0e40.hlka@
polizei.hessen.de

www.polizei.hessen.de

Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern
Polizeiliche Kriminalpravention
Retgendorfer StralBe 9

19067 Rampe

Tel:  03866/64-0,-6111
E-Mail: praevention@lka-mv.de
www.polizei.mvnet.de

Landeskriminalamt

Niedersachsen

Dezernat FPJ - Forschung,

Pravention, Jugend

Am Waterlooplatz 11

30169 Hannover

Tel:  0511/9873-0,-1203

E-Mail: fpj@lka.polizei.
niedersachsen.de

www.polizei.niedersachsen.de

Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Kriminalpravention
Volklinger StraRe 49

40221 Disseldorf

Tel:  0211/939-0,-3205
E-Mail: vorbeugung@polizei.nrw.de
https://Ika.polizei.nrw

Landeskriminalamt
Rheinland-Pfalz

Polizeiliche Kriminalpravention
Valenciaplatz 1-7

55118 Mainz

Tel: 06131/65-0

E-Mail: LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Landespolizeidirektion Saarland
LPD 253 Polizeiliche
Kriminalpravention

Mainzer Str. 134 -136

66121 Saarbriicken

Tel:  0681/962-0,-2868
E-Mail: 1pd253@polizei.slpol.de
www.saarland.de/polizei.htm

Landeskriminalamt Sachsen

Zentralstelle Polizeiliche

Pravention

Neulénder StraRe 60

01129 Dresden

Tel:  0351/32750-109

E-Mail: praevention.lka@
polizei.sachsen.de

www.polizei.sachsen.de

Landeskriminalamt

Sachsen-Anhalt

Polizeiliche Kriminalpravention

Libecker StralBe 53-63

39124 Magdeburg

Tel:  0391/250-0,-24 40

E-Mail: praevention.lka@
polizei.sachsen-anhalt.de

www.polizei.sachsen-anhalt.de

Landespolizeiamt

Schleswig-Holstein

Polizeiliche Kriminalprévention

Mihlenweg 166

24116 Kiel

Tel:  0431/160-0,-65555

E-Mail: kiel.lpal32@
polizeilandsh.de

www.polizei.schleswig-holstein.de

Landespolizeidirektion

Thiiringen

Sachgebiet 12 / Pravention

Melchior-Bauer-StralBe 5

99092 Erfurt

Tel:  0361/57431-6209

E-Mail: pragvention.lpd@
polizei.thueringen.de

www.thueringen.de/th3/polizei

Bundespolizeiprasidium
Polizeiliche Kriminalpravention
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Tel:  0331/97997-0
E-Mail: kriminalpraevention@
polizei.bund.de
www.bundespolizei.de


mailto:praevention%40polizei.bwl.de?subject=
http://www.polizei-bw.de
mailto:blka.sg513%40polizei.bayern.de?subject=
mailto:blka.sg513%40polizei.bayern.de?subject=
http://www.polizei.bayern.de
mailto:lkapraev@polizei.berlin.de
http://www.polizei.berlin.de
mailto:polizeiliche.praevention%40polizei.brandenburg.de?subject=
mailto:polizeiliche.praevention%40polizei.brandenburg.de?subject=
http://www.polizei.brandenburg.de
mailto:praeventionszentrum%40polizei.bremen.de?subject=
mailto:praeventionszentrum%40polizei.bremen.de?subject=
http://www.polizei.bremen.de
http://kriminalberatung@polizei.hamburg.de
mailto:praevention.lka%40polizei.sachsen-anhalt.de?subject=
mailto:kiel.lpa132%40polizei.landsh.de?subject=
mailto:praevention.lpd%40polizei.thueringen.de?subject=
mailto:kriminalpraevention%40polizei.bund.de?subject=
http://www.polizei.hessen.de
mailto:beratungsstelle.hlka%40polizei.hessen.de?subject=
mailto:beratungsstelle.hlka%40polizei.hessen.de?subject=
http://www.polizei.mvnet.de
mailto:praevention%40lka-mv.de?subject=
mailto:fpj@lka.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
mailto:vorbeugung%40polizei.nrw.de?subject=
http://lka.polizei.nrw
mailto:LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de
http://www.polizei.rlp.de
mailto:lpd253@polizei.slpol.de
http://www.saarland.de/polizei.htm
mailto:praevention.lka%40polizei.sachsen.de?subject=
mailto:praevention.lka%40polizei.sachsen.de?subject=
http://www.polizei.sachsen.de
http://www.polizei.sachsen-anhalt.de
mailto:kiel.lpa132%40polizei.landsh.de?subject=
http://www.polizei.schleswig-holstein.de
mailto:praevention.lpd%40polizei.thueringen.de?subject=
http://www.thueringen.de/th3/polizei
mailto:kriminalpraevention%40polizei.bund.de?subject=
http://www.bundespolizei.de

IMPRESSUM

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Verwertung, insbesondere eine
Reproduktion oder Vervielfaltigung - auch in den
elektronischen Medien - bedarf der vorherigen
schriftlichen Einwilligung des Herausgebers.

Herausgeber

Polizeiliche Kriminalpravention
der Lander und des Bundes
Zentrale Geschéaftsstelle
TaubenheimstralRe 85

70372 Stuttgart
www.polizei-beratung.de

Redaktion

Julia Christiani

Polizeiliche Kriminalpravention
der Lander und des Bundes

Fachliche Unterstiitzung

Brandenburgische Technische Universitat
Cottbus-Senftenberg

Forschungsbereich Angewandte Kriminalpraventi-
on und wissenschaftliche Begleitforschung am
Lehrstuhl fir Architektur und Visualisierung
Fakultat 6 - Architektur, Bauingenieurwesen und
Stadtplanung

b-tu

Brandenburgische
Technische Universitat
Cottbus - Senftenberg

https://www.b-tu.de/kriminalpraevention

Bildnachweis
Fotos

Maik Goering (Titel; S.4; 6; 7 (Mitte, unten); 8; 9;

10;16; 30)
SecuGround GmbH (S. 7 oben)

Abbildungen

Polizeiliche Kriminalpravention (S. 12; 31)

vgl. DIN SPEC 91414-2, Anhang B, Bild B.1:
Aufbau eines Zufahrtsschutzkonzepts (S. 14)
Christian Weicht (S. 42-48; 50-55)

Gestaltung
Oscar Charlie GmbH, Stuttgart
H2F GmbH & Co. KG, Rostock

Stand
05/2025

57


http://www.polizei-beratung.de
https://www.b-tu.de/kriminalpraevention

OSCAR CHARLIE / H2F

EINE PUBLIKATION [HRER POLIZEI.

Weitere Infos finden Sie unter
www.polizei-beratung.de

Herausgeber: Wir wollen, VL

Polizeiliche Kriminalpréavention dass Sie D‘

der Lander und des Bundes . X
sicher leben. hf

Zentrale Geschaftsstelle
TaubenheimstralRe 85 lhre
70372 Stuttgart



https://www.polizei-beratung.de/

	SCHUTZ VOR ÜBERFAHRTATEN
	Inhaltsverzeichnis
	Einführung
	1. DIE PROZESSBETEILIGTEN UND IHRE AUFGABEN
	1.1. Rollenverteilung
	1.2. Übersicht der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Schaubild
	1.3. Planungsprozess

	2. CHECKLISTE ZUFAHRTSSCHUTZ: IN SECHS SCHRITTEN ZU EINEM STANDARDISIERTEN ZUFAHRTSSCHUTZKONZEPT
	2.1. Schritt 1 – Vorüberlegungen
	2.2. Schritt 2 – Gefährdungsanalyse
	2.3. Schritt 3 – Definition des Schutzziels
	2.4. Schritt 4 – Einbeziehung der Schutzzone
	2.5. Schritt 5 – Erarbeitung eines Schutzkonzeptes
	2.6. Schritt 6 – Auswahl der Schutzsysteme

	3. GEFÄHRDUNGSBEWERTUNGSRASTER: SYSTEMATISIERTE GEFÄHRDUNGSANALYSE  
	Glossar
	Anhang
	Ansprechpartner der Polizeilichen Kriminalprävention
	Impressum
	Herausgeber
	Redaktion
	Fachliche Unterstützung
	Bildnachweis
	Abbildungen
	Gestaltung
	Stand





